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Gesetz 
zur Änderung des Landeswasserrechts 

Der Landtag hat da s folgende Gesetz beschlossen , das 
h iermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts 

Vom 4. Mai 2021 

Artikel 1 
Änderung des Landeswassergesetzes 

Das Landeswassergesetz in der Fassung der Bekannt
machung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S . 926), das zu
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 
(GV. NRW. S. 357) geändert worden ist , wird wie folgt ge
ändert : 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a ) Nach der Angabe zu § 22 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ 22a Verfahren bei Vorhaben zur Erzeugung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen" 

b) Die Angabe ,,§ 73 Vorkaufsrecht" wird durch die 
Angabe ,,§ 73 (entfallen)" ersetzt. 

c) Die Anga be 

„85 Melde-, Warn- und Alarmordnung zum 
Schu tz vor Hochwasser (zu § 79 Absa tz 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)" wird durch die An
gabe ,,§ 85 Verordnung zum Hochwasserinfor
mations- und Hochwassermeldedienst (zu § 79 
Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes)" ersetzt. 

d) Die Angabe „Kapitel 10 Wassergefährdende 
Stoffe" wird gestrichen. 

e) Die Angabe ,,§ 122 Wassergefährdende Stoffe (zu 
§§ 62 , 63 des Wasserha ushaltsgesetzes)" wird 
durch die Angabe ,,§ 122 (entfallen)" ersetzt. 

f) Die Angabe „Kapitel 11" wird durch di e Angabe 
,,Kapitel 10" ersetzt. 

2. In § 9 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „23. Septem
ber 2004 (BGBl. I S . 2414)" durch die Angabe 
,,3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)" ersetzt. 

3. Nach der Überschrift von Kapitel 2 wird folgende 
Angabe eingefügt: 

,, Abschnitt 1" 

4. In § 14 werden die Wörter „und Absatz 2" gestri
chen. 

5. In § 19 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„darf" die Wörter „unter den Voraussetzungen des 
§ 25 des Wasserhaushaltsgesetzes auf eigene Gefahr" 
eingefügt . 

6 § 22 wird wie fo lgt geändert: 

a ) In Absa tz 1 wird das Wort „Die" gestrichen und 
nach dem Wort „Veränderung" werden di e Wörter 
,,, Bet rieb, Stilllegung" eingefügt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Ke ine Anlagen 
im Sinn von Absatz 1 sind" durch die Wörter 
,, Keiner Genehmigung nach Absa tz 1 bedürfen" 
ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „wird grund
sätzlich befristet erteilt und" gestrichen und 
nach der Angabe ,,§ 36" wird die Angabe 
,,Absatz l " eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „vom 2. April 
1968 (BGBl. 1968 II S. 173)" durch die Wörter 
„in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Mai 2007 (BGBl. I S . 962 ; 2008 I S. 1980)" 
ersetzt. 

7. Nach§ 22 wird folgender§ 22a eingefügt: 

§ 22a 

Verfa hren bei Vorhaben zur Erzeugung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 

(1) Die Absätze 2 bis 5 gelten für Erteilung einer 
Genehmi gung gemäß § 22 Absatz 1 ergänzend bei 
Anlagen zur Errichtung, Betrieb und Modernisie
rung vo n Anlagen zur Produktion von Elektrizität 
unter Nutzung von Wasserkraft oder zur Gewinnung 
von Erdwärme. Die Modernisierung im Sinn des 
Satzes 1 Nummer 1 umfasst Maßnahmen zur Steige
rung der Effizienz oder der Kapazität der Anlage, 
insbesondere den vollständigen oder teilweisen Aus
tausch der Anlage , eines Anlagenteils oder des Be
triebssystems. 

(2) Auf Antrag des Trägers des Vorhabens wird das 
Genehmigungsverfahren sowie alle sonstigen Zulas
sungsverfa hren, die für die Durchführung des Vorha
bens nach Bundes- oder Landesrecht erforderlich 
sind, über eine einheitliche Stelle abgewickelt. 

(3) Die einheitliche Stelle nach Absatz 2 stellt ein 
Verfahrenshandbuch für Träger von Vorhaben bereit 
und macht diese Informa tionen auch im Internet zu
gänglich. Da bei geht sie gesondert a uch auf kleinere 
Vorhaben und Vorhaben zur Eigenversorgung mit 
Elektrizitä t ein . In den im Internet veröffentlichten 
Informationen weist die einheitliche Stelle auch dar
auf hin , für welche Vorhaben sie zuständig is t und 
welche weiteren einheitlichen Stellen für das Vorha
ben nach Absatz 1 Satz 1 zuständig sind . 

(4) Nach Eingang der vollständigen Antragsunter
lagen erstellt die zuständige Behörde unverzüglich 
einen Zeitplan für das weitere Verfahren nach 
Absatz 1 und teilt diesen Zeitplan in den Fällen des 
Absatzes 2 der einheitlichen Stelle, andernfalls dem 
Träger des Vorhabens mit. 

(5) Die zuständige Behörde entscheidet über die Er
teilung der Erlaubnis oder Bewilligung 

1. innerhalb eines Ja hres bei 

a) Errichtung und Betrieb von Anlagen zur 
Nutzung von Wasserkraft mit einer Stromer
zeugungskapazität von weniger als 150 Kilo
watt, 

b) Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Ge
winnung von Erdwärme, wenn das Vorhaben 
der Erzeugung von Strom m it einer Kapazi
tät von weniger als 150 Kilowatt dient, 

c) der Modernis ierung von Anlagen zur Nut
zung von Wasserkraft , 

2. innerhalb von zwei Jahren bei 

a ) Errichtung und Betrieb von Anlagen zur 
Nutzung von Wasserkraft mit einer Stromer
zeugungskapazität von 150 Kilowatt oder 
mehr, 

b) Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Gewinnung 
von Erdwärme, wenn das Vorhaben der Erzeugung 
von Strom in einem Kraftwerk dient. 

Die zuständige Behörde kann die jeweilige Frist 
nach Sa tz 1 um bis zu ein Jahr verlängern , wenn au
ßergewö hnliche Umstände vorliegen. Die in Satz 1 
genannten Fristen lassen Verlängerungen durch Zu
lassungsverfa hren nach diesem Gesetz, nach auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften oder 
nach sonstigen wasserrechtlichen Vorschriften , durch 
die geltendes Umweltrecht der Europäischen Union 
umgesetzt wird , unberührt und können um die 
Dauer dieser Verfahren verlängert werden. Das gilt 
insbeso nd ere dann , wenn Prüfungen zur Einhaltung 
der Anforderungen der Bewirtschaftungsziele mit ei
nem erhöhten Zeitaufwand verbunden sind. Die zu
ständige Behörde teilt die Fristverlängerung in den 
Fällen des Absatzes 2 der einheitlichen Stelle , an
dernfalls dem Träger des Vorhabens mit. Die Fris t 
nach Sa tz 1 beginnt mit Eingang der vollständigen 
Antrags unterlagen. 

8. § 23 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 wird nach der Angabe ,,§ 36" die An
gabe „Absatz 1" eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst : 

,, (2) Ist der Pflichtige nach Absatz 1 nicht fest
stellbar oder steht eine Anlage im Eigentum 
mehrerer, kann die zuständige Behörde den Ge
wässerunterhaltungspfüchtigen verpflichten, die 
erforderlich en Maßnahmen durchzuführen. Der 
Pflichtige nach Absatz 1 hat die Maßnahme zu 
dulden und dem Gewässerunterhaltungspflichti
gen den Aufwand zu ersta tten. Im Streitfall setzt 
die zuständige Behörde den Aufwand nach Anhö
rung der Beteiligten fest. Die zuständige Behörde 
erstattet dem Gewässerunterhaltungspflichtigen 
auf Antrag seinen Aufwand , 

1. wenn er im Wege der Vollstreckung nicht so
gleich vollständig beigetrieben werden kann, 
es sei denn, dem Unterhaltungspfüchtigen ist 
zumutbar, die Kosten bis zum voraussicht
lichen Ende der Vollstreckung zu tragen, oder 

2. soweit der Aufwand im Wege der Voll stre-
ckung nicht beigetrieben werden kann. 

Der Anspruch auf Erstattung der Kosten nach 
Satz 2 geht da nn auf die zuständige Behörde 
über. Entsprechendes gilt , wenn der Pflichtige 
nach Absatz 1 ni cht fests tellbar ist. Der Gewäs
serunterhaltungspflichti ge ka nn von dem Pflichti
gen nach Absatz 1 und im Fa ll von Satz 4 Num
mer 1 der zuständigen Behörde angemessene Vor
schüsse verlangen. Satz 3 gilt entsprechend." 

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Besteht auf Grund konkreter Anhaltspunkte der 
hinreichende Verdacht, dass die Anlage nicht den 
Anforderungen nach § 36 des Wasserhaushaltsge
setzes entspricht, kann die zu ständige Behörde 
anordnen , dass der Pflichtige nach Absatz 1 nach
weist , dass die Anlage den Anforderungen ent
spricht , insbesondere ihre Standsicherheit und 
Abflussleistung." 

9. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geä ndert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „hat" die 
Wörter „auf Anordnung" und nach der An
gabe,,§ 36" di e Anga be „Absatz 1" eingefügt. 

bb) Dem Satz 2 werden die Wörter ,,, soweit die 
Arbeiten erforderli ch waren und der Auf
wand das gesetzliche Maß nicht überschrei
tet" angefügt. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,Wenn eine Maßnahme nach Absatz 1 nicht aus
reicht, um schädliche Gewässerveränderungen 
durch die Anlage zu verhindern, kann die zustän
dige Behörde die Zulass ung widerrufen." 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird vor dem Wort „auch" das Wort 
„zumindest" eingefügt und die Wörter „ode r 
Erbbraurecht" werden gestrichen . 

bb) In Satz 4 wird die Anga be „4" durch die An
gabe „2 bis 7" ersetzt. 

d) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

,, (4) Ein Vorgehen nach dem Ordnungsbehörden
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528) in der jeweils gel
tenden Fassung bleibt unberührt." 

10. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird Absatz 1. 

c) Absatz 3 wird Absatz 2 und in Satz 1 wird die 
Angabe „2" durch di e Angabe „l " ersetzt. 

11. In § 28 Absatz 1 werden im Satz 2 nach dem Wort 
,, Klimaschutzes" die Wörter „und das öffentliche In
teresse am Erhalt und Ausbau der erneuerbaren 
Energien" eingefügt. 

12. § 31 wird wie folgt geändert: 

a ) Die Absätze 1 bis 4 werden aufgehoben. 

b) Absatz 5 wird Absatz 1 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Nummer 1 gestrichen. 

bb) Die Nummern 2 und 3 werden Nummern 1 
und 2. 

cc) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

c) Absatz 6 wird Absatz 2 und wie folgt gefasst: 

,, (2) § 38 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes 
gilt für die Verbote nach Absatz 1 entsprechend. 
Werden Eigentümern oder anderen Nutzungsbe
rechtigten na ch Absatz 1 Anforderungen a ufer
legt, durch die sie unverhältnismäßig oder im Ver
hältnis zu anderen un gleich und unzumutbar be
lastet werd en, ist dafür Entschädigung zu leisten . 
§ 96 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt entspre
chend." 

13 . In § 32 Absatz 1 Sa tz 1 werden nach der Anga be 
,, (BGBl. I S . 1513)" die Wörter „in der jeweils gelten
den Fassung" eingefügt . 

14. § 34 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden vor dem 
Wort „Beschaffenheit" die Wörter „Bewegung, 
Höhe oder" eingefügt. 

b) In Nummer 1 werden die Wörter „und über Fach
betriebe vom 20. März 2004 (GV. NRW S. 274)" 
durch die Anga be „vom 18. April 2017 (BGBl. I 
S. 905)" ersetzt. 

c) In Nummer 3 wird das Wort „oder " am Ende der 
Nummer durch ein Komma ersetzt. 

d) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt. 

e) Nach Nummer 4 werden die folgenden Nummern 
5 und 6 eingefügt: 

„5. Arbei ten , die der Betriebsplanpflicht des 
Bundesberggesetzes vom 13. August 1980 
(BGBl. I S . 1310) in der jeweils geltenden 
Fassung unterli egen oder 

6. Abgrabungen nac h § 1 des Abgrabungsgeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. November 1979 (GV. NRW. S. 922) in der 
jeweils geltenden Fassung." 

15. § 35 wird wie folgt geä nd ert: 

a) Absatz 2 w ird a ufgehoben. 

b) Die Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 2 bi s 4. 

16 . § 36 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird di e Angabe „3 bis 5" durch die 
Angabe „2 bis 4" er setzt. 

b) Es werden folgende Sätze angefügt: 

„Ordnungsbehördliche Verordnungen nach Satz 1 
für Heilquellenschutzgebiete treten vierzig Jahre 
nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft . § 32 Ab
sa tz 1 des Ordnungsbehördengesetzes wird nicht 
angewendet." 

17. § 37 wird wie folgt geä nd ert: 

a) In Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „2. Au
gust 2013 (BGBl. I S. 2977)" durch die Angabe 
,,10. März 2016 (BGBl. I S. 459)" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, (2) Wasser entnahmen der öffentlichen Wasser
versorgung, soweit sie die öffentliche Trinkwas
serversorgung und damit die Gesundhe it der 
Bevölkerung sicherstellen , haben Vorrang vor 
anderen Wasserentnahmen. Das Nähere, insbe
sondere die Grundlagen für die erforderliche 
Abwägungsentscheidung, wird in einer Verwal
tungsvorschrift des für Umwelt zuständigen Mi
nisteriums geregelt." 
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18. In § 38 Absatz 1 Sa tz 1 werden nach der Angabe 
,, (GV. NRW. S. 886)" die Wörter „in der jeweils gel
tenden Fassung" eingefügt . 

19. § 40 Absatz 2 Satz 1 wird aufgehoben. 

20. § 44 wird wie fo lgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Niederschlagswasser, das aufgrund einer nach 
bisherigem Recht zugelassenen Kanali sations
netzplanung gemischt mit Schmutzwasser einer 
öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage zuge
führt wird oder werden soll , ist von der Verpflich
tung nach Satz 1 a usgenommen, wenn der techni
sche oder wirtschaftliche Aufwand unverhä ltnis
mäßig ist." 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Einleitun
gen nach Absa tz l" durch die Wörter „die Beseiti
gung des Niederschlagswassers" ersetzt. 

21. § 45 Absatz 2 Sa tz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Einleitung von Abwasser in ein Gewässer, das 
im Einzugsgebiet einer Flusskläranlage liegt oder 
das vorübergehend in das kanalisierte Einzugsgebiet 
einer ehemaligen Flusskläranlage umgeleitet wird , 
kann übergangsweise bis längstens zum 31. Dezem
ber 2027 erlaubt werden , wenn durch die wasser
rechtliche Erlaubnis der aufnehmenden Kläranlage 
sichergestellt ist , dass die Anforderungen nach § 57 
des Wasserhaushaltsgesetzes am Ablauf der Kläran
lage eingehalten werden ." 

22. In § 46 Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Abwasser
ablage" durch das Wort „Abwasseranlage" ersetzt. 

23. § 52 Absatz 2 wird wie folgt geä ndert : 

a) In Satz 1 wird di e Angabe „Satz l " durch die An
gabe „Satz 2" ersetzt . 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

,, Mit der Übertragung der Pflicht nach § 46 Ab
satz 1 Satz 2 Nummer 2 gehen auch die Pflicht 
nach § 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 für das Be
handeln und Einlei ten von Abwasser sowie die 
Pflicht nach Nummer 4, soweit sie sich auf Anla
gen bezieht, die der Erfüllung der übertragenen 
Pflicht dienen , auf den sondergesetzlichen Was
serverband über." 

24. Vor§ 54 wird in der Überschrift zu Unterabschnitt 3 
das Wort „Ausgleichzahlungen" durch das Wort 
,, Ausgleichszahlungen" ersetzt. 

25. In § 55 werden nach den Wörtern „weitergehender 
Anforderungen" die Wörter „nach § 57 Absatz 1 
Nummer 2 des Wasserha ushaltsgesetzes" eingefügt. 

26 . § 56 Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben . 

27. § 57 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

,,2.die als Bauprodukte im Sinn von Artikel 2 Num
mer 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Be
dingungen für die Vermarktung von Bauproduk
ten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/ 
EWG des Ra tes (ABI. L 88 vom 4.4.2011, S. 5) , 
unterliegen , wenn 

a) sie von einer harmonisierten Norm im Sinn 
von Artikel 2 Nummer 11 der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2 011 erfasst sind oder einer Eu
ropäischen Technischen Bewertung im Sinn 
von Artikel 2 Nummer 13 der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 entsprechen und die CE
Kennzeichnung a ngebracht wurde und 

b) gemäß der Leistungserklärung des Herstel
lers geeignet sind , die Anforderungen des 
§ 57 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
einzuhalten, 
oder" 

28. § 58 wird wie folgt geändert: 

a ) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Im Fall des § 55 Absatz 3 des Wasserha us
haltsgesetzes ist die Einleitung flüssiger Stoffe in 
öffentliche und priva te Abwasseranlagen der zu
ständigen Behörde anzuzeigen. Es d arf eingelei
tet werden, wenn die zuständige Behörde nicht 
innerhalb von vier Wochen die Genehmigungs
pflich t anordnet oder die Frist verlängert." 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3. 

29. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie fo lgt gefasst: 

,, (2) Wer nach § 58 Absatz 1 genehmigungs- oder 
anzeigepflichtig Stoffe in eine Abwasseranlage 
einleitet, kann von der zuständigen Behörde zur 
Selbstüberwachung verpflichtet werden. Die zu
ständige Behörde kann widerruflich zulassen , 
dass ein zur Selbstüberwachung verpflichteter 
Indirekteinleiter die erforderlichen Untersuchun
gen ga nz oder teilweise selbst durchführt." 

b) In Absatz 4 N ummer 3 werden nach dem Wort 
„Anerkennung" die Wörter „und Aberkennung 
der Eignung" eingefügt. 

30. In § 63 Absatz 1 werden nach dem Wort „anderen" 
die Wörter „a ls den in § 62 genannten Pflichtenträ
gern" eingefügt. 

31. In§ 64 Absatz 1 Satz 7 wird das Wort „vers iegelten" 
durch das Wort „befestigten" ersetzt. 

32. § 73 wird aufgehoben . 

33 . § 74 wird wie fo lgt geä ndert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „4" du rch die An
gabe „3 " ersetzt. 

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,Sie kann im Einvernehmen mit den Ver
pflichteten nach Satz 1 von Anlage 3 abwei
chende wasserwirtschaftliche Einheiten be
stimmen, für die die Pflichten nach Satz 1 
gelten. " 

b) In Absa tz 2 werden die Wörter „22. Dezember 
2018 " durch di e Wörter „3 1. März 2020 , zum 
31. Dezember 202 5" ersetzt . 

34. § 75 Absatz 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

,, (2) Erfüllen Anlagen zum Anstauen eines fließen
den Gewässers und vorübergehenden Speichern von 
Hochwasser (Hochwasserrückhaltebecken) die Vor
aussetzungen des Absatzes 1, werden auf sie die Vor
schriften des § 76 Absatz 1 Satz 2 bis 5 und des § 36 
Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes angewendet." 

,, (3) Erfüllen Anlagen zum Anstauen und Speichern 
von Wasser oder schlammigen Stoffen a ußerhalb ei
nes Gewässers (Rückhaltebecken außerhalb von Ge
wässern) die Voraussetzungen des Absatzes 1, wer
den auf sie die Vorschriften des § 76 Absatz 1 Satz 2 
bis 5 und des § 36 Absatz 2 des Wasserhaushaltsge
setzes angewendet." 

35. § 76 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden aufgehoben. 

b) Die Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 1 bis 3. 

c) Absatz 6 wird Absatz 4 und die Angabe „1 bis 5" 
wird durch die Angabe „1 bis 3" ersetzt. 

36. Dem § 79 wird folgender Satz angefü gt: 

„Die Befugnis der Wasserverbände, für die Erfüllun g 
ihrer Unterhaltungspflichten von ihren Mitgliedern 
Verbandsbeiträge nach den dafür geltenden Vor
schriften zu erheben , bleibt unberührt." 

37. In § 80 wird die Angabe „2 und 3" durch die Angabe 
,, 1 und 2" ersetzt. 

38 . In § 81 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „über 
prüft" durch das Wort „überprüft " ersetzt. 

39. § 82 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst : 
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„Ordnungsbehördli che Verordnungen nach Satz 1 
treten vierzig Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer 
Kraft. § 32 Absa tz 1 des Ordnungsbehördengesetzes 
findet keine Anwendung." 

40 . § 83 wird wie fo lgt geä ndert : 

a) Absat z 1 wird aufgehoben . 

b) Absatz 2 wird Absatz 1 und in Sa tz 3 werden die 
Wörter „in ihrem Amtsblatt " gestrichen . 

c) Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3. 

41. § 84 wird wie fo lgt geä ndert : 

a ) Absatz 1 wird wie folgt geä ndert: 

aa) In Sa tz 1 werden die Wörter „Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2" durch die Wörter „Absatz 4 
Sa tz 1" und die Wörter „Absatz 3 Sa tz 1" je
weils durch die Angabe „Absa tz 5" er setzt . 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 3" durch 
die Angabe „Absatz 5" ersetzt . 

b) In Absatz 2 Sa tz 1 werden die Wörter „Absatz 3 
Nummer l" durch die Wörter „Absatz 5 Num
mer 1 Buchsta be a" ersetzt. 

c) Absat z 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird die Anga be „2021" durch 
die Anga be „2 027" und das Semikolon am 
E nde durch einen Punkt ersetzt. 

bb) Nummer 3 wird aufgehoben. 

42. § 85 wird wie folgt geändert: 

a ) Die Überschr ift w ird wie fo lgt gefasst : 

,,§ 85 
Verordnung zum Hochwasserinformations- und 
Hochwassermeldedienst (zu § 79 Absatz 2 des 

Wasserhaushaltsgesetzes)". 

b ) In Absa tz 1 werden vor dem Wort „Meldung" die 
Wörter „Information über und zur" eingefügt 
und die Wörter „Teilnahme am Hochwassernach
r ichtendienst " durch die Wörter „Beteiligung am 
Hochwassermeldedienst " ersetzt. 

c) Absatz 2 wird aufgehoben. 

d) Absat z 3 wird Absa tz 2 und die Wörter „Melde-, 
Warn- und Alarmdienste" werden durch die Wör
ter „Hochwasserinforma tions- und Hochwasser
meldedienste" er setzt. 

43. In § 89 Absatz 4 Sa tz 3 wird die Angabe „in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV. 
NRW. S . 542)" durc h die Angabe „vom 17. Mai 2018 
(GV. NRW. S. 244 , ber. S. 278 und S . 404)" ersetzt. 

44. § 93 Absa tz 2 Sa tz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, Die Vorschriften der § 81 und § 82 der Landesbau
ordnung 201 8 vom 21. Juli 201 8 (GV. NRW. S. 421) in 
der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend ." 

45. § 95 wird wie fo lg t geändert: 

a ) In Absatz 2 Sa tz 2 wird das Wort „öffentlich" ge
strichen. 

b) Dem Absatz 3 Sa tz 2 wird ein Punkt angefügt . 

46. In § 101 Absatz 1 werden nach dem Wort „Vorhaben" 
die Wörter „oder ein Vorha ben nach§ 108" eingefügt. 

47. In § 102 Absa tz 2 werden nach dem Wort „Gesetzbu
che" d ie Wörter „in der Fassung der Bekanntma
chung vom 21. September 1994 (BGBl. I S . 2494; 
1997 I S. 1061) in der jeweils geltenden Fassung" 
eingefügt . 

48. In der Ü berschr ift von § 103 w ird die Angabe „78" 
durch die Anga be „78a" ersetzt. 

49. § 107 wird wie folgt geä ndert : 

a ) Der Wortla ut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

,, (2) Die zuständige Behörde ka nn die Frist für 
das Außerkrafttreten der Planfeststellung und 
Plangenehmigung nach § 75 Absa tz 4 des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes für das Land Nord
rhein-Westfa len um höchstens fünf Jahre verlän
gern ." 

50. Dem § 108 werden die folgenden Sätze angefü gt : 

„Satz 1 gilt nicht für Gewässerbenutzungen. Wenn 
mit dem Plan eine Gewässerbenutzung verbunden 
ist , wird § 75 Absatz 1 des Verwaltungsverfa hrensge
setzes für das Land Nordr hein-Westfa len auf die 
Zulass ung der Gewässerbenutzung ni cht angewen
det." 

51. In § 109 Absatz 1 Sa tz 1 werden nach dem Wort „Be
hörde" die Wörter ,, , soweit notwendig," eingefügt . 

52 . § 110 wird wie folgt geä ndert: 

a ) In Absatz 1 wird die Angabe ,, (1)" gestrichen und 
folgender Satz angefügt: 

„Dies gilt nicht für eine Genehmigung nach § 78 
Absa tz 5 des Wasserha ushaltsgesetzes, es sei 
denn , sie unterfällt § 61 Absatz 1 Nummer 1 oder 
2 der La ndesba uordnung 201 8." 

b) Absatz 2 wird a ufgehoben. 

53 . In § 111 Satz 1 wird di e Anga be ,,, Auflagen" gestri
chen . 

54. § 113 wird wie fo lgt geä ndert: 

a ) In Satz 2 werden nach der Angab e „52" die Wör
ter „und 53" eingefügt. 

b) In Sa tz 4 wird das Wort „öffentlich" gestrichen. 

55. Das Ka pitel 10 wird a ufge hoben. 

56. Kapitel 11 wird Kapitel 10. 

57. § 123 wird wie fo lgt geändert: 

a) Absa tz 1 wird wie fo lg t geä ndert: 

aa) In Nummer 4 werden nach dem Wort „verä n
dert" die Wörter ,, , betreibt, s tilllegt " und 
nac h dem Wort „beseitigt " die Wörter „oder 
einer mit einer solchen Genehmigung ver
bundenen vollziehbaren Auflage zuwiderhan
delt" eingefügt. 

bb) In Nummer 7 wird di e Anga be „Absatz 2" 
durch d ie Anga be „Absa tz 1" und die Angabe 
,,Absatz 3" durch die Angabe „Absatz 2" er
setzt . 

cc) Nummer 11 wird aufgehoben. 

dd) Nummer 18 w ird wie folgt gefasst: 

,, 18. entgegen § 58 Absa tz 1 Satz 1 oder Ab
sa tz 2 seiner Anzeigepflicht nicht nach
kommt oder entgegen § 58 Absatz 1 
Sa tz 2 flü ssige Stoffe in öffentliche oder 
pr iva te Abwassera nl agen ohne Geneh
migung einle itet ," 

ee) In Nummer 19 werden die Wörter „oder 
Nachweise, Aufzeichnungen und Unter su
chungsergebnisse nicht, nicht vollständig 
oder ni cht fr istgemäß vorlegt " gestr ichen . 

ff) In Nummer 20 werden die Wörter „entgegen 
§ 76 Absa tz 2 nicht seiner Pflicht nach
kommt , Anlagen innerhalb einer angemesse
nen Frist a nzupassen oder" gestrichen , die 
Anga be „Absatz 3" durch die Angabe „Ab
satz 1" und d ie Anga be „Absatz 5" durch die 
Angabe „Absatz 3" ersetzt. 

gg) Nach Nummer 22 wird fo lgende Nummer 23 
eingefügt: 

„23. entgegen den Verboten des§ 82 Absatz 1 
a uf Deichen und in einer Schutzzone 
von beidseitig vier Metern Breite zum 
Deichfu ß ohne Befreiung handelt," 

hh) Die bisherigen Nummern 23 und 24 werden 
die Nummern 24 und 25. 

ii) Die bisherige Nummer 25 wird aufgehoben. 

jj) In Nummer 26 werden nach der Anga be „4," 
die Wörter ,,§ 85 Absatz 1 oder " eingefügt 
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und die Wörter „oder § 122 Absatz 1" gestri
chen . 

kk) In Nummer 27 wird die Angabe „Absa tz 2 
Sa tz 1," durch di e Angabe „Absatz 1 Sa tz l " 
ersetzt. 

11) In Nummer 28 wird das Wort „Rechtsverord
nung" durch das Wort „Anordnung" er setzt 
und vor der Angabe ,,§ 86 Absatz 1" werden 
die Wörter „Rechtsverordnung nach" einge
fügt. 

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,, (4) In den Abwasser sa tzungen der Gemeinden 
kann geregelt werden , dass vorsätzliche oder 
fahrl ässige Zuwiderha ndlungen mit Geldbußen 
bis zu fünfzigt ausend Euro geahndet werden." 

58. § 125 wird wie folgt geä ndert : 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa ) In Sa tz 1 werden di e Wör ter ,, ; Abweichungen 
vom Verbot des § 35 Absa tz 2 Satz 2 durch 
eine Wasserschutzgebietsverordnung nach 
§ 35 Absa tz 1 Sa tz 1 muss nach dem 16. Juli 
2016 getroffen werden" gestrichen. 

bb) In Sa tz 3 w ird di e Angabe „Absatz 2" durch 
die Anga be „Absatz 1" ersetzt . 

b) Die Absätze 6 und 7 werden aufgehoben . 

59. Dem § 126 Sa tz 2 wird ein Punkt angefügt. 

60. Anlage 3 (zu § 31 Absa tz 1) wird aufgehoben. 

61. Anlage 4 wird Anlage 3. 

62. In§ 28 Absatz 2, § 59 Absa tz 3 Sa tz 1, § 66 Absatz 1 
Satz 1, § 71 und § 74 Absa tz 4 wird jeweils das Wort 
,,Wasserhausha ltgesetzes" durch das Wort „Wasser
ha ushaltsgesetzes" ersetzt. 

Artikel 2 
Änderung der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser 

In § 14 in dem Satzteil vor Nummer 1 der Selbstüberwa
chungsverordnung Abwasser vom 17. Oktober 201 3 (GV. 
NRW. S. 602), die durch [wird gerade geändert], wird die 
Angabe „2 Nummer 1" durch die Angabe „1 Num
mer 26 " ersetzt. 

Artikel 3 
Änderung der 

Kommunalabwasserverordnung 

In § 5 Absatz 1 Satz 1 in dem Sa tzteil vor Nummer 1 der 
Kom munala bwasserverordnung vom 30. September 1997 
(GV. NRW. S. 372) , die zuletzt durch Artikel 14 des Ge
setzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 599) geändert wor
den ist , wird die Angabe „7a" durch die Angabe „57 " er
setzt. 

Artikel 4 
Änderung des 

Landesumweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 

Die Anlage 2 des La ndesumweltverträglichkeitsprü
fungsgesetzes vom 29. April 1992 (GV. NRW. S. 175), das 
zuletzt durch Ar tikel 1 des Gesetzes vom 26 . März 2019 
(GV. NRW. S. 193) geändert worden ist , wird wie folgt ge
fa sst : 

,, Anlage 2 (zu § 1) 

Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfall s 

N achstehende Kriteri en sind anzuwenden , soweit in § 7 
Absatz 1 und 2, auch in Verbindung mit § 9 und § 14 des 
Gesetzes über d ie Umweltverträglichkeitsprüfung, auf 
Anlage 3 Bezug genommen wird . 

1. 

Merkmale der Vorhaben 

Die Merkmale eines Vorha ben s sind insbesondere hin
sichtlich folgender Kriterien zu beurteilen: 

1.1 Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens, 
und, soweit relevant , der Abrissarbeiten, 

1.2 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zu
gelassenen Vorha ben und Tä tigkeiten , 

1.3 Nutzung na tür licher Ressourcen , insbesondere Flä 
che, Boden , Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfa lt , 

1.4 Erzeugung vo n Abfä llen im Sinn des § 3 Absatz 1 
und 8 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, 

1. 5 Umweltverschmutzung und Beläs tigungen, 

1.6 Ri siken von Störfä llen , Unfä llen und Ka tastrophen, 
die fü r das Vorha ben von Bedeutung sind , ein
schließli ch der Störfälle, Unfä lle und Ka tastrophen , 
die wissenschaftli chen Erkenntnissen zufolge durch 
den Klimawandel bedingt sind , insbesondere mit 
Blick auf: 

1.6. 1 verwendete S toffe und Technologien , 

1.6.2 di e Anfä ll igkeit des Vorhabens für Störfä lle 
im Sinn des § 2 Nummer 7 der Störfall-Ver
ordnung, insbesondere aufgrund seiner Ver
wi rkli chung innerhalb des angemessenen Si
cherh eitsabstandes zu Betriebsbereichen im 
Sinne des § 3 Absa tz 5a des Bundes-Immissi
onsschutzgesetzes, 

1. 7 Risiken für di e menschliche Gesundheit, beispiels-
weise du rch Verunreinigung von Wasser oder Luft. 

2. 
Standort der Vorhaben 

Die ökologische E mpfindli chkeit eines Gebiets , das 
durch ein Vorha ben möglicherweise beeinträchtigt wird, 
is t insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und 
Schutzkriterien unter Berücksichtigung des Zusammen
wirkens mit anderen Vorha ben in ihrem gemeinsamen 
Einwirkungsbereich zu beurteilen: 

2.1 bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als 
Fläche für Siedlung und Erholung, für land- , forst
und fi schereiw irtschaft li che Nutzungen , für sonstige 
w irtscha ftli che und öffentli che Nutzungen , Verkehr, 
Ver- und E ntsorgung (Nutzungskriteri en) , 

2.2 Reichtum , Verfügbarkeit, Qua litä t und Regenerati
onsfähigkeit der na türlichen Ressourcen , insbeson
dere Fläche, Bod n , La ndschaft , Wasser, Tiere, Pfla n
zen, biologische Vi elfalt des Gebiets und seines Un
tergrunds (Qualitä tskr iterien), 

2.3 Belas tbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Be
rücksichtigung folge nder Gebiete und von Art und 
Umfa ng des ihnen jewe ils zugewiesenen Schutzes 
einschließlich einstweiliger Sicherstellungen 
(Schutzkriterien) : 

2.3.1 Na tura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 
Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

2.3 .2 Na turschutzgebiete nach § 23 des Bundesna
turschutzgesetzes, soweit nicht bereits von 
Nummer 2.3. 1 erfass t , 

2.3 .3 Nationalparke und Na tionale Na turmonu
mente nach § 24 des Bundesna turschutzge
setzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.3 .1 
er fass t , 

2.3.4 Biosphä renreserva te und Landschaftsschutz
gebiete gemäß den §§ 25 und 26 des Bundes
na tursch u tzgesetzes , 

2.3.5 Na turdenkmäler nach § 28 des Bundesnatur
schutzgesetzes, 

2.3.6 geschützte Landschaftsbestandteile nach 
§ 29 des Bundesna turschutzgesetzes ein
schließlich der nach § 29 des Bundesnatur
schutzgesetzes in Verbindung mit §§ 39 und 
41 des Landesna turschutzgesetzes geschütz
ten Landschaftsbesta ndteile und Alleen , 

2.3. 7 gesetzli ch geschützte Biotope nach § 30 des 
Bundesna turschutzgesetzes in Verbindung 
mit § 42 des Landesna tur schutzgesetzes, 

2.3.8 Wasser schutzgebiete nach § 51 des Wasser
ha ushal tsgesetzes, Heilquellenschutzgebiete 
nach § 53 Absa tz 4 des Wasserhaushaltsge
setzes, Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 des 
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3. 

Wasserha ushaltsgesetzes sowi e Überschwem
mungsgebiete nach § 76 des Wasserha us
haltsgesetzes, 

2.3.9 Gebiete, in denen die in Vorschriften der Eu
ropä ischen Union festgelegten Umweltqua li
tä tsnormen bereits übersch r itten sind , 

2.3 .10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, ins
besondere Zentrale Orte im Sinn des § 2 Ab
sa tz 2 Nummer 2 des Ra umordnungsgesetzes , 

2.3. 11 in a mtlichen Listen oder Ka rten verzeichnete 
Denkmäler, Denkmalensembles , Bodendenk
mäler oder Gebiete, die von der durch die 
Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde 
a ls a rchäologisch bedeute nd e Landscha ften 
eingestuft worden sind. 

Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 
Die möglich en erheblichen Auswirkungen eines Vorha
bens a uf die Schutzgüter sind anh a nd der unter den 
N ummern 1 und 2 a ufgeführten Kriterien zu beurte ilen ; 
dabei ist ins besondere folge nden Gesic htspunkten Rech
nung zu tragen : 

3.1 der Art und dem Ausmaß der Auswirkungen , insbe
sondere, welches geographische Gebiet betroffen ist 
und w ie viele Personen von den Auswirkungen vor
a ussichtlich betroffen s ind , 

3.2 dem etwa igen grenzüberschreitenden Chara kter der 
Auswirkungen , 

3.3 der Schwere und der Komplexitä t der Auswirkungen, 

3.4 der Wa hrscheinlichkeit von Auswirkungen , 

3.5 dem vora ussichtlichen Zeitpunkt des Eintretens so
wie der Da uer, Häufigkeit und Umkehrba rkeit der 
Auswir kungen ." 

Artikel 5 

Änderung des 
Landesnaturschutzgesetzes 

Das Landesn a turschutzgesetz in der Fassung der Be
ka nntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S . 568), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26 . März 2019 
(GV. NRW. S . 193, ber. S. 214) geä ndert worden is t , wird 
wie fo lgt geä ndert: 

1. In § 33 Absatz 3 Sa tz 2 wird d ie Angabe „Num
mer 9" durch die Anga be „Nummer 8" ersetzt. 

2. § 78 wird wie folgt geändert: 

a) In Absa tz 2 wird d ie Angabe „2" durch d ie An
gabe „4" ersetzt. 

b) In Absatz 5 wird die Angabe „13" durch d ie An
gabe „10" ersetzt. 

Artikel 6 
Änderung des Abwasserabgabengesetzes 

Nordrhe in -Westfalen 
Das Abwasserabgabengesetz Nordrhe in-West fa len vo m 
8. Jul i 2016 (GV. NRW. S. 55 9), das du rch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 2. Juli 201 9 (GV. NRW. S. 341) geä ndert 
worden ist , wird wie folgt geä ndert : 

1. § 1 Absa tz 1 wird w ie folgt geä nde rt: 

a) In Sa tz 2 wird die Angabe ,,(BGB!. I S. 114)" 
d urch die Angabe ,, (BGB!. I S. 114))" ersetzt. 

b) Folgender Satz 3 wird a ngefü gt: 

„Wurde die Abwasserbeseitigungspflicht für das 
Niederschlagswasser gemä ß § 52 Absa tz 2 des 
Landeswassergesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 
S . 926) in der jeweils geltend en Fassung a uf einen 
sondergesetzlichen Abwasserverba nd übertragen , 
so ist der Verba nd für das Niederschlagswasser 
nach Satz 2 a bgabepflichtig ." 

2. In § 3 Absa tz 5 werden nach dem Wort „La ndeswas
sergesetzes" die Wörter „in der Fassung der Be
kanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926) 
in der jeweils geltenden Fassung" gestr ichen . 

3. Dem§ 5 Absatz 5 wird fo lgender Satz 7 angefü gt : 

,, Die Sätze 1 bis 6 gelten entsprechend für die vorü
bergehend noch nicht ka nalisierten Einzugsbereiche 
e iner ehemaligen Flusskläranlage gemä ß § 45 Ab
satz 2 des Landeswassergesetzes, wenn der Abwas
serbeseitigungspfli cht ige d ie gemäß § 57 Absatz 1 
des Wasserha ushaltsgesetzes erforderlichen Ma ßna h
men und die zeitlichen Abfolgen in seinem Abwas
serbeseitigungskonzept nach Maßga be des § 53 Ab
satz 3 des La ndeswassergesetzes a usweist." 

Artikel 7 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kra ft. 
Artikel 1 Nummer 15 tr itt a m 1. Oktober 2021 in Kraft. 

D üsseldorf, den 4. Ma i 2021 

Die La ndesregierung Nordrhein- Westfalen 

(L .S .) 
Der Ministerpräsiden t 

Armin L as ch e t 
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Der Mini ster des Inne rn 

Zugle ich für den Minister der F ina nzen 

Herbert R e u l 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation , 
D igitalisierung und Energie 

P rof. Dr. Andreas Pi n k w a rt 

D ie Ministerin für Heima t , Kommunales , 
Bau und Gleichstellung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Die Ministerin für U mwelt , La ndwirtschaft , 
Natur- und Verbra ucherschutz 

Ursula H e i n e n - E s s e r 

- GV. NRW. 2021 S . 560 

Zweite Verordnung zur Änderung 
der Verordnung 

zur Übertragung von Zuständigkeiten 
nach dem Gesetz über die Änderung 
von Familiennamen und Vornamen 

Vom 4. Mai 2021 

Auf Grund des § 13a Satz 1 des Namensänderungsgeset
zes in der im Bundesgesetzblatt Teil III , Gliederungs
nummer 401-1 , veröffentli chten bereinigten Fassung, das 
zuletzt d urch Gesetz vom 9. März 2021 (BGB!. I S. 322) 
geä ndert wo rden ist, verordnet die La ndesregierung: 

Artikel 1 

§ 1 der Verordnung zur Ü bertr.agung von Zuständigkei
ten nach dem Gesetz über die Anderung von Fa milienna 
men und Vorna men vom 25. September 197 9 (GV. NRW. 
S . 648), die zuletzt durch Verordnung vom 11. Februa r 
2014 (GV. NRW. S. 178) geändert worden ist, wird wie 
folg t gefa sst : 

,,§ 1 

(1) Zuständige Behörden nac h § 5 Absa tz 1 Sa tz 1, § 9 
und § 11 des Namensänderungsgesetzes sind die kreis
freien Städte, Kreise und di e Städteregion Aachen . 
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